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Liebe Freunde unserer Arbeitsgruppe 
«Jugend und Familie»,
liebe Leserin, lieber Leser

Am 9. März 2001 legte der Bundesrat 
unter Federführung des Eidgenössi
schen Bundesamtes für Gesundheit 
dem Parlament den Vorschlag für eine 
Revision des Betäubungsmittelgesetzes 
(BetmG) vor. Das BetmG war vorher 
letztmals 1975 revidiert worden und 
sollte aus Sicht des Bundesrates jetzt 
primär die Heroinabgabe gesetzlich 
klar verankern.

Ein erster Anlauf zur Revision schei
terte im Juni 2004, weil es der Na
tionalrat zweimal in Folge ablehnte, 
auf das Geschäft einzutreten (102 zu 92 
Stimmen). Die Vorlage wurde deshalb 
inhaltlich stark abgespeckt und kam 
letztes Jahr wieder ins Parlament. 
Ausgeklammert bleibt diesmal insbe
sondere die Frage des Cannabisanbaus 
und Konsums. Die Stimmbürger wer
den hierzu bei der Abstimmung über 
die am 13. Januar 2006 eingereichte 
«HanfInitiative» zu entscheiden ha
ben. Diese Initiative wird auch vom 
Bundesrat abgelehnt.

Eckwert der jetzt vom Parlament gut
geheissenen Revision des Betäubungs
mittelgesetzes ist jedoch eine rechtliche 
Verankerung des schön tönenden Vier
SäulenPrinzips, darunter der Spritzen

tausch und die staatliche Heroin
abgabe.

Seitens unserer Arbeitsgruppe «Jugend 
und Familie» können wir die vom 
Steuerzahler finanzierte, staatliche Ab
gabe von (harten!) Drogen nach wie 
vor nicht gutheissen und unterstützen 
deshalb das Referendum gegen diese 
Gesetzesrevision.

Zwar bleibt bei der vorgeschlagenen 
Revision die Abstinenz als Leitziel der 
staatlichen Drogenpolitik formal wei
ter erhalten, wird mit den anderen 
angestrebten Massnahmen jedoch ge
zielt unterlaufen. Die Drogenabgabe 
wird mit der neuen Regelung stark 
ausgeweitet werden können. 

Seit bald 15 Jahren bekommen Süch
tige Heroin – in der Hoffnung, sie 
würden irgendwann den Ausstieg schaf
fen. Diese Hoffnung hat sich eindeutig 
zerschlagen. Trotzdem will das neue 

Kein falsches Zeichen setzen:  
Nein zum neuen Betäubungsmittelgesetz!

Bitte unterschreiben Sie auf Seite 3!

Gesetz genau diese Praxis legalisieren 
und ausweiten: Mit dem neuen Gesetz 
würde es z.B. möglich, auch an 16Jäh
rige Kokain abzugeben, da die bisheri
gen Einschränkungen gestrichen wur
den. 

* * * * * *

Gemeinsam mit vielen anderen Orga
nisationen haben wir jetzt bis am 10. 
Juli Zeit, um die für ein Referendum 
nötigen 50’000 Unterschriften zusam
men zu bringen. Das wird keine leichte 
Übung sein! Der späteste Zeitpunkt für 
das Einsenden gesammelter Unterschrif
ten ist der 16. Juni.

Ich möchte Sie bitten, sich für diese 
Unterschriftensammlung stark zu en
gagieren und nicht nur selber zu unter
schreiben, sondern in Ihrem Verwand
ten und Bekanntenkreis aktiv auch 
weitere Unterschriften zu sammeln.

Falls Sie weitere Argumente benötigen 
oder sich einer organisierten Sammlung 
anschliessen möchten, können Sie sich 
auch mit dem Referendumskomitee in 
Verbindung setzen:
http://www.drogstop.ch/
«Nein zum Betäubungsmittelgesetz»
Postfach 2466, 3601 Thun
Tel: 033 221 89 44

Vielen herzlichen Dank für Ihr Mit
tragen in dieser wichtigen Sache!

Käthi KaufmannEggler
Präsidentin

Danke!
Wir hatten letztes Jahr auf das Schicksal 
der Familie Hofstetter mit sieben Kin
dern aufmerksam gemacht. Mutter 
Hofstetter litt an einer schweren De
pression und musste fünf Wochen in 
eine Klinik. Gleichzeitig musste Vater 
Hofstetter eine neue Arbeit suchen.

Dank der diskreten Hilfe von jeman
dem aus unserem Kreis konnte Vater 
Hofstetter mittlerweile einen neuen 
Job finden, der ihm auch sehr gut 
gefällt. Die Familie ist auf gutem Weg 

und zwei der Kinder machen viel Sport 
und werden gezielt gefördert.

Für uns ist die Erfahrung ganz einfach 
immer wieder enorm ermutigend, wenn 
wir in schwierigen familiären Situatio
nen helfen können und dann eine posi
tive Entwicklung zustande kommt.

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie 
unseren Einsatz mit Ihrem Mittragen 
überhaupt möglich machen – im Gebet, 
bei der konkreten Nachbarschaftshilfe 
und auch finanziell.

Kurzmeldungen
Gegen Minarette
47 Prozent der Schweizer wollen, dass 
der Bau von Minaretten in der Schweiz 
verboten wird. 37 Prozent wollen Mi
narette zulassen. 16 Prozent haben dazu 
noch keine eigene Meinung. Dies ergab 
eine OnlineUmfrage des politisch neu
tralen Vereins «Vernunft Schweiz» unter 
knapp 20’000 Personen, die in der 
neuesten Ausgabe des «MigrosMaga
zins» ausgewertet wird. Auf dem Land 
befürworten 53 Prozent der Bevölkerung 
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Eine brisante Studie löst untaugliche 
Vorschläge aus
Das Armutsrisiko hat sich von alten Menschen zu grossen Familien und allein 
erziehenden Müttern verlagert. Was familienpolitisch Interessierte schon länger 
wussten und auch Massnahmen dagegen verlangten, ist jetzt durch eine Uni-
Studie belegt und bekommt damit mehr Gewicht.

Der Genfer UniProfessor Philippe 
 Wanner hat die wirtschaftliche Situa
tion von fast 1,5 Millionen Menschen 
zwischen 25 und 99 Jahren aus den 
 Kantonen Aargau, Zürich, Neuenburg, 
St.Gallen und Wallis anhand von 
Steuerdaten und Daten des AHV
Registers aus dem Jahr 2003 untersucht. 
Die Studie zeigt laut Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV), dass es 
der grossen Mehrheit der Pensionierten 
heute wirtschaftlich gut geht und nur 
noch rund sechs Prozent von Armut 
betroffen sind. Die 55 bis 75Jährigen 
sind wirtschaftlich am besten gestellt. 
20% unter ihnen sind sogar Millionäre.

Ein Armutsrisiko ortet die Studie da
gegen bei Familien mit drei oder mehr 
Kindern. Zwei weitere Risikogruppen 
bilden allein erziehende Frauen: 40 
Prozent von ihnen und ein Viertel der 
allein stehenden Frauen müssen eben
falls mit geringen finanziellen Mitteln 
über die Runden kommen.

Wanners Studie gibt laut dem BSV
Direktor Yves Rossier Denkanstösse 
für die Sozialpolitik: Sollte die Gene
rationensolidarität in der Finanzierung 
der AHV mit einem Solidaritätsbeitrag 
der Gruppe der Rentnerinnen und 
Rentner ergänzt werden? Müssen die 
Rahmenbedingungen für junge Fami
lien, Alleinerziehende oder Alleinste

hende verändert werden, damit sie ihr 
Erwerbseinkommen erhöhen können? 
Damit auch Familien, Alleinerziehende 
und Alleinstehende dazu beitragen 
können, müssten diese laut Yves 
Rossier in die Lage versetzt werden, 
genug Erwerbseinkommen zu erzielen. 
Dazu seien die schul und vorschul
ergänzende Kinderbetreuung vermehrt 
an den Bedürfnissen der Eltern zu 
orientieren. Laut dem BSVDirektor 
sollen also die vom Armutsrisiko 
Betroffenen nicht von verbesserten 
staatlichen Hilfen profitieren, sondern 
mehr arbeiten und verdienen.

Es gäbe dazu auch andere Vorschläge, 
die seit Längerem auf dem Tisch bzw. in 
der Schublade des Bundesamtes für 
Sozialversicherung liegen. Die Eidge
nössische Koordinationskommission 
für Familienfragen hat sich im Jahr 
2002 für Ergänzungsleistungen an 
Familien nach dem Tessiner Modell 
ausgesprochen. Aber die Politik hat 
darauf bis jetzt nicht reagiert. Um
verteilung ist heute unpopulär, auch 
wenn sie gezielt erfolgt. Und 2002 war 
Rossier noch nicht im Amt. Er schlägt 
jetzt vor «die Wirkung der (mit zu
nehmendem Alter steigenden) Alters
gutschriften in der zweiten Säule zu 
bedenken», was die jüngeren Erwerbs
tätigen entlasten würde. Auch solche 
ohne Kinder.  (SSF)

die laufende Volksinitiative «Gegen den 
Bau von Minaretten», in den Städten 44 
Prozent. Die grösste Zustimmung er
fährt die von Politikern der SVP und 
der EDU lancierte Initiative im Tessin 
mit 61 Prozent. (idea)

Britische Forscher stellen 
Mensch-Kuh-Embryonen her
Forscher der britischen Universität New
castle haben offenbar mehrere Hybrid
Embryonen hergestellt, für die mensch
liches Erbgut aus embryonalen Stamm
zellen in Eizellen von Kühen eingebracht 
wurde. Bekannt wurden die Experi
mente, nachdem einer der beteiligten 
Forscher kürzlich an einer wissenschaft
lichen Konferenz in Israel darüber 
berichtet hatte. Eine Sprecherin der 
Universität bestätigte am 3. April auf 
Anfrage die Versuche und erklärte, 
manche der HybridEmbryonen hätten 
bis zu drei Tage in der Zellkultur über
lebt.
Die Forscher hatten im Januar von der 
zuständigen Regulierungsbehörde eine 
Bewilligung für derartige Experimente 
erhalten. Man wolle neue Erkenntnisse 
über die frühe menschliche Embryonal
entwicklung sowie die Gewinnung em
bryonaler Stammzellen erhalten, wurde 
damals betont. Da menschliche Eizellen 
rar seien, man aber viele benötige, 
müsse man auf tierische Eizellen aus
weichen.  (NZZ)

Alkohol : Fünf Jugendliche 
pro Tag auf Notfallstation
Etwa fünf Jugendliche oder junge Er
wachsene zwischen 10 und 23 Jahren 
landen täglich wegen Alkoholmiss
brauchs in einem Schweizer Spital. Pro 
Jahr sind dies rund 1’800 Jugendliche, 
die infolge einer Alkoholvergiftung 
oder Alkoholabhängigkeit behandelt 
werden müssen. Dies zeigt die neuste 
Untersuchung der Schweizerischen 
Fachstelle für Alkohol und andere 
Drogenprobleme ( SFA ), welche die 
Situation bis zum Jahr 2005 beleuchtet. 
Das Alter der jungen Alkoholkranken 
sinkt. Die ersten Fälle finden sich bereits 
bei 14Jährigen.  (SSF/sda/ap)

Drei Jahre nach dem Nein : 
Homophile wollen adoptieren
2005 hat die Schweiz das Partnerschafts
gesetz angenommen, das homophilen 
Paaren eine eheähnliche Verbindung 
ermöglicht. Die Promotoren gewannen 
damals die Abstimmung mit der Zu
sicherung, dass solchen Paaren keine 
Adoption erlaubt werde. Nun aber 
berufen sich die Homophilen auf die 
Europäische Menschenrechtskonven
tion, welche eine solche Diskriminierung 
nicht erlaube.

Nur drei Jahre nach 2005 wird jetzt die 
Forderung nach einem Adoptionsrecht 
von homosexuellen Interessengruppen 
neu erhoben, nachdem ein Urteil des 
Europäischen Menschengerichtshofs ei
nem französischen Lesbenpaar Recht 
gegeben hat. Das französische Gericht 
verwehrte der Partnerin einer Lesbe 
das Recht, das Kind ihrer Partnerin zu 
adoptieren.

Die CoPräsidentin der Lesbenorganisa
tion Schweiz, Brigitte Röösli, fühlt sich 
vom Strassburger Urteil gestärkt. Man 
habe diese Kröte geschluckt, um das 
Partnerschaftsgesetz nicht zu gefährden. 
Nun aber sei die Zeit reif, « um auf 
unsere Forderungen zurückzukommen. » 
Sie hat bereits die Unterstützung mass
geblicher politischer Kräfte. Die FDP 
unterstützt die Forderung nach einem 
Adoptionsrecht für Homophile. Und 
SPNationalrat Mario Fehr kündigte 
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eine Anfrage dazu in der Frühlings
session an, FDPNatlonalrätin Christa 
Markwalder will die Sache in die Rechts
kommission des Nationalrats tragen. 
SVP, EVP, EDU und CVP sehen keinen 
Änderungsbedarf.  (SSF)
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Bitte sofort unterschreiben, wenn möglich weitere Unterschriften sammeln, 

Bogen falzen, oben zusammenkleben, oder in Fenstercouvert stecken, 

und zurücksenden! Herzlichen Dank. 

 
Bitte senden Sie mir weitere Unterschriftenbogen! 

Name  ............................................................... 
Vorname  ............................................................... 
Adresse   ............................................................... 
PLZ/Ort:   ............................................................... 
Anzahl Bogen:  ……. Stück 
 
Referendumskomitee 
 

Co-Präsidium:  
Bortoluzzi T oni, N ationalrat, Affoltern a . A.; Geissbühler A ndrea, 
Nationalrätin; Herrenschwanden; Narbel Jean-Marc, Präsident ARCD, Pully; 
Rouvinez Jean-Pierre, G rossrat, C rans-sur-Sierre ; W aber Ch ristian, 
Nationalrat, Wasen; Pellegrini Edo, dipl. math., Vacallo; 
 

Mitglieder: B aetig Dominique, N ationalrat, Délémont; B arthassat Luc, 
Nationalrat, Genf ; B aumann J. Alexander, N ationalrat, K reuzlingen; 
Bernhard Maximilien, G rossrat, Y verdon-les-Bains; Beutler Da niel, Dr . 
med., M ühlethurnen; Brühwiler Lukas, P räsident K VP, Amriswil; de 
Meuron Alain, Dr. med. ; Neuchâtel ; D unant J ean H enri, N ationalrat, 
Basel; E stermann Yvette, N ationalrätin, K riens ; Frischknecht D aniel, 
Kantonsrat, Romanshorn ; Früh M arc, dé puté-maire, La mboing ; 
Geissbühler S abina, G rossrätin, H errenschwanden; Häring Ha ns P eter, 
Kantonsrat, W etswil; Isella G iovanni, lic . iu r., M orcote; J ordi Helen, 
Kantonsrätin, Bischofszell ; Jundt Urs , Dr.  M ed., A rbon ; Le oni Ruth, 
Sozialtherapeutin, S ementina; M ägert-Kohli Franziska, 3 -fache CH-
Meisterin S nowboard a lpin, S teffisburg ; M atti-Scherz Ursula, 
Weltcupsiegerin Snowboard alpin, Saanen ; Messerli Roland, Unternehmer,  
Spreitenbach; Miesch C hristian, N ationalrat, T itterten; Müller K arl, 
Unternehmer, Roggwil ; Nogawa A lexandra, D r.rer.nat., B asel; Ricklin 
Florian, Dr. med. W olfhausen; Rime J ean-François, N ationalrat, B ulle ; 
Ruey C laude, N ationalrat, Nyon; Schenk S imon, Nationalrat, 
Trubschachen; Vonlanten Andrea, Chefredaktor, Arbon; Wäfler Markus, a. 
Nationalrat, S teinmaur; Weiss C hristine, P räsidentin D FJS, Watt; Wittwer 
Daniel, Kantonsrat, Sitterdorf.                                                                           
    
 
      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

RReeffeerreenndduumm  ggeeggeenn  ddiiee  ÄÄnnddeerruunngg  vvoomm  2200..  MMäärrzz  22000088  ddeess  BBuunnddeessggeesseettzzeess  üübbeerr  ddiiee    
BBeettääuubbuunnggssmmiitttteell  uunndd  ddiiee  ppssyycchhoottrrooppeenn  SSttooffffee  ((BBeettääuubbuunnggssmmiitttteellggeesseettzz,,  BBeettmmGG))  

 
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der  Bundesverfassung vom 18. April 1999 und 
nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59 ff., dass die Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über 
die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) der Volksabstimmung unterbreitet werde. 
 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde wohnen. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren 
unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer 
Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

Kanton:  Postleitzahl:  Politische Gemeinde:  
  

Name                    Vorname 
 (handschriftlich und möglichst in Blockschrift) 

 

Geburts-
datum 

Tag Mon Jahr  

 

Wohnadresse 
(Strasse und Hausnummer) 

 

Eigenhändige 
Unterschrift 

 

Kontrolle 
(leer lassen) 

1         

2         

3         

4         

5         
Ablauf der Referendumsfrist: 10. Juli 2008 (späteste Einsendefrist: 16. Juni 2008) Im Bundesblatt veröffentlicht am 1. April 2008 
Wichtig: Die L iste bi tte vollständig o der tei lweise a usgefüllt so fort z urücksenden an da s R eferendumskomitee " Nein z um B etäubungsmittelgesetz" 
Postfach 2466, 3601 Thun, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt ist. 

Nicht durch die Stimmbürger, sondern durch die politische Gemeinde auszufüllen:  
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass die oben stehenden (Anzahl) . ......... Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Referendums in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.  

  
 Amtsstempel Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:   

 
Ort:…………………. Amtliche Eigenschaft:………………………..……………………………… 
 
 

Datum:………………….. Eigenhändige Unterschrift:……………………………….…………………. 

Referendumskomitee 
"Nein zum Betäubungsmittelgesetz" 
Postfach 2466 
3601 Thun 

Bitte frankieren! 
 

1 Fr. /A-Post 
85 Rappen/B-

Post 
 

Danke! 
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... w eil die  Drogenpo litik w eiter liberalisiert und die  Bedeutun g der Dro genabstinenz, d.h. de s 
Ausstiegs aus der Sucht, im Gesetz vernachlässigt wird! 
 

Das neue Betäubungsmittelgesetz setzt keine klaren Grenzen und sieht  die Förderung der Abstinenz nur 
als ein  Mitt el unter vielen. Wir  f ordern: Der Staat soll mit Nachd ruck auf  die Gefährlichkeit a ller 
Rauschgifte hinweisen und Therapien fördern, die zu einem drogenfreien Leben führen! 
 
... weil die Rauschgiftabgabe an Süchtige massiv ausgeweitet werden kann! 
 

Das neue Gesetz sch afft die Möglichke it, die bisherige  Heroinabgabe an Sü chtige auf  weitere 
Rauschgifte (wie z.B. Kokain) auszuweiten un d erleichtert  den Zugang zur Rauschgiftabgab e, da die 
bisherigen einschränkenden Bedingungen aus dem Gesetz gestrichen worden sind. 
 
… weil das Weitergeben von "ge ringfügigen" Mengen aller Rauschgifte straffrei werden soll und 
die polizeiliche Intervention gegen den Drogenhandel massiv erschwert wird! 
 

Vorbereitungen für den Konsum aller Rauschg ifte (Heroin, Kokain, Cannabis, Ecstasy, LSD e tc.) wie 
auch das Weitergebe n dieser Drogen solle n straffrei werden. Dadurch wird der Dro genhandel 
("Ameisenhandel") erleichtert un d dessen polizeiliche Verfolgung weitgehend verunmöglicht. Die 
Ausweitung des Konsums dieser Drogen wird dadurch gefördert. 
 

  In der Schweiz ist die aktuelle Situation des Drogenmissbrauchs alarmierend! 
  Die langjäh rige Verharmlosung der verschied enen Rauschgifte führt e viele jun ge Menschen in die  

Drogenabhängigkeit. In den letzten Jahren ist d ie Schliessu ng der meisten stationä ren und drogenfre i 
geführten Therapiestationen erzwungen worden. Diese Tatsache hat zur Folge, dass es immer 
schwieriger wird, drogenabhängigen Menschen einen Weg aus der Sucht aufzuzeigen. 

 
  Eine hoffnungslose, menschenverachtende Drogenpolitik 
  Seit bald 15 Jahren bekommen  Süchtige Heroin – in der Hoffnung, sie würden irgendwann den Ausstieg 

schaffen. Diese Hoffnung hat sich eindeutig zer schlagen. T rotzdem will das neue Gesetz genau diese  
Praxis legalisieren und ausweiten: Mit dem ne uen Gesetz würde es z.B. möglich, auch an 1 6-Jährige 
Kokain abzugeben, da die bisherigen Einschränkungen gestrichen wurden. 

 

 

 

 

  Positive Signale setzen! 
 Wir fordern ein klares Signal vo m Staat: "Hände weg  von Drog en!" Eine abstinenzorientierte  

Drogenpolitik bietet jungen Mens chen klare  Leitplanke n und dro genabhängigen Menschen neue  
Hoffnung für ein sinnerfü lltes Leben. Dies sind wir unseren Kindern und d en drogensüchtigen Menschen 
schuldig! Wir sind keine Utopisten, die meinen, eine drogenfreie Gesellschaft sei möglich. Trotzdem muss 
das Ziel un serer Drogenpolitik auf Drogenabstinenz und Nachhaltigkeit ausgerich tet sein.  Viele heute 
drogenfreie Personen haben die Abstinenz als Lebensstil ent deckt und wieder Hoffnung und  
Perspektiven gewonnen.  

 

Deshalb NEIN zum revidierten Betäubungsmittelgesetz! 
 

Das Referendum wird von folgenden Organisationen unterstützt:  
Dachverband abstinenzorientierte Drogenpolitik (DaD), Association romande contre la drogue (ARCD), Verein 
Schweizer Ärzte gegen Drogen (AegD), Verein Jugend ohne Drogen (JoD), Verein ehemaliger Drogenabhängiger 
(VeD), Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen (EgD), Drogen Freie Jugend Schweiz (DFJS), Aids-
Aufklärung Schweiz (AAS), Der Neue Rütlibund (NRB), Arbeitsgruppe Jugend und Familie 
 
Bestellung von Unterschriftenbogen: Tel. 033 221 89 44, www.drogstop.ch  info@drogstop.ch  
Spendenkonto: PC 30-282860-6   Wir sind auf Ihre Spende angewiesen. Danke. 
Referendumskomitee "Nein zum Betäubungsmittelgesetz", Postfach 2466, 3601 Thun 

Ja zu Abstinenz und klaren Werten! 
NEIN zum revidierten Betäubungsmittelgesetz! 
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